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Artikel 32

(1) Die Union kann durch den Abschluss von Übereinkünften mit einem oder mehreren

Drittstaaten oder einer oder mehreren internationalen Organisationen in all den Fällen Verpflich-

tungen eingehen, in denen die Verfassung den Abschluss derartiger Übereinkünfte vorsieht.

(2) Die Union kann mit einem oder mehreren Drittstaaten oder einer oder mehreren inter-

nationalen Organisationen Assoziierungsabkommen schließen. Durch diese Abkommen wird mit

einem oder mehreren Drittstaaten oder einer oder mehreren internationalen Organisationen eine

Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen

Verfahren hergestellt.

(3) Die Union kann die internationalen Übereinkünfte schließen, deren Abschluss zur Ver-

wirklichung eines Ziels der Union erforderlich oder in einem gemäß anderen

Zuständigkeitsbestimmungen erlassenen Rechtsakt der Union vorgesehen ist bzw. soweit deren

Abschluss die einen internen Rechtsakt der Union berührenbeeinträchtigen kann.

(4) Die von der Union geschlossenen Übereinkünfte binden die Organe der Union und die

Mitgliedstaaten.

Explanation (if any) :

Sprachliche Präzisierung entspricht EuGH-Rechtsprechung.


